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Bericht und Antrag des Regierungsrats 
vom 22. Januar 2008 an den Landrat 
zu einer Gemeinde- und Gebietsreform im Kanton Uri  
 

 
 
I. Ausgangslage 
 
Am 26. September 2005 reichte Landrat Toni Moser zusammen mit 34 Mitunterzeichnenden 
eine Motion ein, mit der er vom Regierungsrat einen Bericht zu einer Gemeinde- und Ge-
bietsreform im Kanton Uri verlangt. Zudem werden mit dem parlamentarischen Vorstoss dem 
Regierungsrat verschiedene konkrete Fragen zur Beantwortung unterbreitet.  
 
Am 14. Juni 2006 erklärte der Landrat die Motion auf Empfehlung des Regierungsrats als er-
heblich.  
 
Mit dem Bericht zu einer Gemeinde- und Gebietsreform im Kanton Uri leistet der Regie-
rungsrat dem Auftrag des parlamentarischen Vorstosses Folge.  
 
 
II. Antrag des Regierungsrats 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, folgenden Beschluss zu fassen:  
 
1. Vom Bericht zu einer Gemeinde- und Gebietsreform im Kanton Uri wird Kenntnis ge-

nommen.  
 
2. Die Motion Toni Moser für einen Bericht zu einer Gemeinde- und Gebietsreform im Kan-

ton Uri wird als erledigt abgeschrieben.  
 
 
 
 
Anhang 
- Bericht zu einer Gemeinde- und Gebietsreform im Kanton Uri 
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Bericht des Regierungsrats 
vom 22. Januar 2008 an den Landrat 
zu einer Gemeinde- und Gebietsreform im Kanton Uri  
 

 
 
Vorbemerkung 
 
Am 26. September 2005 reichte Landrat Toni Moser zusammen mit 34 Mitunterzeichnenden 
eine Motion ein, mit der er vom Regierungsrat einen Bericht zu einer Gemeinde- und Ge-
bietsreform im Kanton Uri verlangt. Zudem werden mit dem parlamentarischen Vorstoss dem 
Regierungsrat verschiedene konkrete Fragen zur Beantwortung unterbreitet. Am 14. Juni 
2006 erklärte der Landrat die Motion auf Empfehlung des Regierungsrats als erheblich.  
 
Im Hinblick auf die Erarbeitung des Berichts zum parlamentarischen Vorstoss hat der Regie-
rungsrat die wissenschaftlichen Grundlagen vom Kompetenzzentrum für Public Management 
(Universität Bern; kpm) erarbeiten lassen (siehe Beilage).  
 
Der Bericht des Regierungsrats gliedert sich in die folgenden Abschnitte:  
 
A. Überblick über Gemeinde- und Gebietsreformen  
 
B. Wertung des Regierungsrats 
 
C. Weiteres Vorgehen 
 
D. Beantwortung der Fragen der Motion  
 
 
A Überblick über Gemeinde- und Gebietsreformen   
 
1. Entwicklung in der Schweiz 
 
 In den vergangenen Jahren ist in der Schweiz eine deutliche Zunahme an Zusammen-

schlüssen von Gemeinden festzustellen. Seit dem Jahre 1990 kam es zu einem Ge-
meinderückgang von insgesamt 203 Gemeinden durch Zusammenschlussprojekte. Da-
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bei erhöhte sich die durchschnittliche Gemeindegrösse von 703 um beachtliche 30 Pro-
zent auf 1'006 Einwohner (Medianwert).  

 
 Erfolgreiche Zusammenschlussprojekte fanden hauptsächlich in den drei Kantonen 

Thurgau, Freiburg und Tessin statt. Bis heute führten die Zusammenschlüsse in den 
Kantonen Thurgau und Freiburg zu einer Abnahme des Gemeindebestands um je gut 30 
Prozent. Um knapp ein Fünftel ging der Gemeindebestand im Tessin zurück. In den üb-
rigen Kantonen war der prozentuale Rückgang der Gemeindezahl bislang minimal.  

 
 Strategien für eine konsequente Förderung von Gemeindezusammenschlüssen finden 

sich in mehreren Kantonen. Im Kanton Luzern kam es bislang zu einem Gemeinderück-
gang von elf Gemeinden. In Zukunft sollen weitere Gemeindezusammenschlüsse erfol-
gen. Im Kanton Aargau hat der Regierungsrat Leitsätze entwickelt, in welchen die Re-
duktion der grossen Anzahl der Aargauer Gemeinden diskutiert werden. Hauptthema ist 
die Stärkung der urbanen Zentren des Kantons. Nebst der politischen Vereinheitlichung 
der Agglomerationen Aarau und Baden werden Eingemeindungen weiterer lokaler Zent-
ren verfolgt. Ferner sollen auch auf dem Land Fusionen in Angriff genommen werden. 
Dabei sollen die Gemeinden primär über entsprechende Anreizmechanismen des Fi-
nanz- und Lastenausgleichs zu Zusammenschlüssen angeregt werden. Die Gemeinde-
strategie des Kantons Zürich vom November 2007 strebt eine Reduktion der Gemeinde-
zahl von 171 auf 130 an. Vom Fusionsprojekt betroffen wären sämtliche Gemeinden mit 
weniger als 1'000 Einwohnern. Aufsehen erregte der Entscheid der Glarner Landsge-
meinde im Jahre 2006, welcher die Zahl der selbstständigen Gemeinden von 25 auf drei 
reduzieren will.  

 
 
2. Situation im Kanton Uri  
 
 Im Kanton Uri haben elf von 20 Gemeinden weniger als 1'000 Einwohner. Obwohl die 

Kleinheit alleine keinen verlässlichen Indikator für einen Zusammenschluss darstellt, ist 
anerkannt, dass kleine Gemeinden durchschnittlich tendenziell mehr Probleme bekun-
den, ihre Ämter zu besetzen und eher an ihre Leistungsgrenzen stossen.  

 
 In den letzten Jahren war im Urserntal und im Urner Oberland (Göschenen, Gurtnellen 

und Wassen) ein überdurchschnittlicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Im 
Schächental (ohne Bürglen) hat die Bevölkerung ebenfalls abgenommen. Durchschnitt-
lich verhält sich die Situation bei den Seegemeinden Seelisberg, Isenthal und Bauen, 
wobei die Einwohnerzahl in Bauen in den letzten zehn Jahren über 20 Prozent zurück-
ging. Ungefähr im Durchschnitt liegen die beiden Gemeinden Erstfeld und Silenen. In 



3 

Altdorf und den umliegenden Gemeinden der Talebene (inkl. Sisikon und Bürglen) zeigt 
sich in Anbetracht der Wohnbevölkerung tendenziell ein positives Bild.  

 
 Die finanzielle und wirtschaftliche Ausgangslage der Urner Gemeinden ist sehr hetero-

gen. Bei einer allfälligen Gebietsreform wird es eine besondere Herausforderung darstel-
len, eine Gemeindestruktur zu entwickeln, die wirtschaftlich ausgewogene, nachhaltig 
bestandesfähige Gemeinden schafft.  

 
 An einem Gemeindemonitoring1 der Universität Bern vom Jahre 2005 haben 19 der 20 

Urner Gemeinden teilgenommen. Für Uri ergaben sich folgende Beurteilungen aus Sicht 
der Gemeindeschreiber (kpm 2007: 68):  

 
-  Die Urner Gemeinden fühlen sich überdurchschnittlich von gesellschaftlichen Ent-

wicklungen betroffen (Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzverluste, Verlust guter Steuerzah-
ler, Zunahme der Fürsorgeempfänger in der Gemeinde). 

-  Die Urner Gemeinden stossen überdurchschnittlich oft an ihre Leistungsgrenzen 
(Fürsorge, Gemeindeexekutive, Finanzverwaltung). 

-  14 der 19 beteiligten Gemeinden stellen zunehmende Probleme bei der Rekrutierung 
qualifizierter Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeindeexekutive fest.  

-  Zusammenschlussprojekte sind bei den Urner Gemeinden im Unterschied zu der üb-
rigen Schweiz kein Thema. Die Urner Gemeinden gehen auch nicht davon aus, dass 
diesen in Zukunft ein grosses Gewicht zukommt.  

-  Die interkommunale Zusammenarbeit ist für die Urner Gemeinden von grosser Be-
deutung und hat seit 2000 stark zugenommen.  

-  Die Vielzahl der durchgeführten Reformen lassen erkennen, dass die Gemeinden 
bestrebt sind, auf die veränderte Situation zu reagieren.  

-  Die Zusammenarbeit mit dem Kanton schätzen die Gemeinden überdurchschnittlich 
gut ein.  

 
 Folgerungen für den Kanton Uri  

 
 Die Bedeutung von Gemeindezusammenschlüssen wird in Zukunft eher zu- als abneh-

men. Damit könnte einhergehen, dass der Widerstand der Bevölkerung gegen Gemein-
dezusammenschlüsse tendenziell abnimmt.  

 
 Strategien für eine konsequente Förderung von Gemeindezusammenschlüssen finden 

sich in mehreren Kantonen. Der Kanton Uri muss das Rad somit nicht neu erfinden.  

                                                 
1 Schriftliche Befragung der Gemeindeschreiber zur gesellschaftspolitischen Entwicklung, Leistungsgrenzen der 
Gemeinden, interkommunale Zusammenarbeit, Gemeindezusammenschlüsse, weitere Reformmassnahmen. 
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 Die Urner Gemeinden arbeiten in jüngerer Zeit intensiver zusammen als früher. Zu nen-
nen sind etwa die Zusammenarbeitsfelder: Soziales, Bau und Schule (vor allem im Urner 
Oberland), Vormundschaft, Abwasser, Kehricht usw. 

 
 Die Gemeinde Silenen zeigt, wie drei unterschiedliche, geographisch weit auseinander 

liegende Dörfer  (Silenen, Amsteg, Bristen) in einer politischen Gemeinde zusammen-
arbeiten, ohne dabei ihre Identität zu verlieren.  

 
 Es ist zu beachten, dass eine erhebliche Anzahl von staatlichen Aufgaben im Kanton Uri 

heute bereits beim Kanton zentralisiert sind (Zivilstandswesen, Aufgaben im Sozialbe-
reich, Spitex usw.). Es stellt sich daher auch die Frage, ob es zielführender ist, neben 
Gemeindegebietsreformen weitere Kantonalisierungen zu prüfen (z. B. Bildungsbereich, 
Bauwesen).  

 
 Die Gemeindeautonomie ist in der politischen Kultur des Kantons stark verankert und 

wird als wichtiger Teil der Demokratie und der Subsidiarität hoch geschätzt.  
 
 
3.  Ziele der Gemeindereformen  

 
 Gemeindereformen müssen dem Ziel dienen, die Staatsziele besser erreichen zu kön-

nen. Das sind vor allem Zielsetzungen auf organisatorischer Ebene. Es geht um die 
Verbesserung der Effizienz und Effektivität des staatlichen Handelns. Die Optimierungs-
ziele betreffen:  

 
-  die finanzielle Situation 
-  das Dienstleistungsangebot 
-  die Gemeindeautonomie 
-  die Gemeindeorganisation 
-  die politische Partizipation 

 
 
4. Auslöser und Formen von Gemeindezusammenschlüssen  
 
 Folgende Faktoren können als Auslöser von Fusionsprojekten in Betracht fallen:  
 

- finanzielle Probleme der Gemeinde 
- Bedürfnis nach Veränderung 
- gute Erfahrungen in anderen Gemeinden 
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- zu wenig Leute für die Besetzung der Ämter 
- durch den Kanton iniziierte Zusammenschlüsse (auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 

beruhende Anreize oder Zwangszusammenschlüsse)  
- Optimierung der Gemeindestrukturen, um das an sich günstige Umfeld noch zu 

verbessern 
 

 Der Anstoss der Zusammenschlüsse geht in der Mehrheit der Fälle von der Gemeinde-
exekutive oder vom Kanton aus.  

 
 Das Engagement der Bevölkerung zu Gunsten von Gemeindezusammenschlüssen liegt 

in erhofften Steuersenkungen, finanziellen Einsparungen, verbesserter Dienstleistungs-
qualität und besserer Entwicklungschancen der Gemeinden.  

 
 Als Formen von Gemeindezusammenschlüssen gelten die Fusion oder die Eingemein-

dung.  
 
 Folgerungen für den Kanton Uri  
 
 Gemeindefusionen gelingen nur, wenn die Bevölkerung deren Nutzen versteht und mit-

trägt.  
 
 Die Gemeinden wünschen vom Kanton Anreize, aber keine Zwangsmassnahmen.  
 
 Die finanzielle Notlage der Gemeinden und der Mangel an Personal zur Besetzung kom-

munaler Ämter sind auch im Kanton Uri von Bedeutung. Diese Faktoren können als Ar-
gument für Gebietsreformen verstanden werden (kpm 2007: 19). Daneben kann aber 
das Ziel, an sich gut funktionierende Gemeinden durch Zusammenschlüsse noch effi-
zienter und effektiver zu gestalten, durchaus ein Anreiz für Gemeindereformen sein. 

 
 
5. Alternative zur Gebietsreform: Die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)  
 
 Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) ist die Erfüllung einer öffentlichen Gemeindeauf-

gabe entweder durch eine einzelne Gemeinde oder durch zwei oder mehr Gemeinden 
gemeinsam oder durch eine dritte juristische Person, welche mindestens zwei Gemein-
den gleichzeitig dient und an welcher sich diese Gemeinden direkt oder indirekt beteili-
gen. Im Rahmen der IKZ können grundsätzlich alle möglichen Gemeindeaufgaben erfüllt 
werden. Das Spektrum von Kooperationsformen ist breit. 
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6.  Gegenüberstellung von Gemeindezusammenschlüssen und IKZ 
 

a) Vor- und Nachteile von Gemeindezusammenschlüssen  
 
 Die Vorteile von Gemeindezusammenschlüssen können insbesondere sein: 
 

- Verbesserung des Dienstleistungsangebotes 
- Reduktion des Personalbedarfs 
- effiziente Nutzung der Infrastruktur 
- Steigerung der Attraktivität der Ämter 
- Steigerung der Attraktivität der Stellen 
- Erhöhung der Gemeindeautonomie 
- Stärkung der Bedeutung der Gemeinde überhaupt 

 
 Die Nachteile von Gemeindezusammenschlüssen können insbesondere sein: 
 

- suboptimale Grösse der Einzugsgebiete und damit verbundene finanzielle Mehrauf-
wendungen 

- Abnahme der Freiwilligenarbeit  
- sinkende Identität mit der neuen Gemeinde 
- geographische Ausdehnung der Gemeinde mit den entsprechenden Nachteilen 

 
b) Vor- und Nachteile von interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ)  

 
 Die Vorteile der IKZ sind im Wesentlichen die gleichen, wie diejenigen der Gemeindezu-

sammenschlüsse, zudem kann die Grösse der Einzugsgebiete besser gesteuert werden.  
 
 Die Nachteile der IKZ liegen namentlich: 
 

- in der Abnahme der Gemeindeautonomie durch eine Vielzahl von Kooperationen.  
- in der Erhöhung des Koordinationsaufwandes 
- in der möglichen Abnahme der Transparenz durch starke Verflechtungen 
- in der möglichen Abnahme der Mitsprachemöglichkeiten durch die Bürgerinnen und 

Bürger 
-  in der Tatsache, dass Probleme der Kleinheit der Gemeinden ungelöst bleiben 
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Folgerungen für den Kanton Uri 
 
 Die IKZ ist im Kanton Uri bereits stark verbreitet (Modelle der Zusammenarbeit über die 

Gemeindegrenzen hinaus im Schulbereich, Gemeindeverband, Zusammenarbeitsmodel-
le im Urner Oberland im Bauwesen, Abwasser Uri, Kehrichtentsorgung usw.). 

 
 Die IKZ kann als Vorstufe für mögliche Zusammenschlüsse dienen.  
 
 Bei der IKZ ist es im Gegensatz zu Gemeindezusammenschlüssen besser möglich, die 

Grösse des Einzugsgebiets auf die spezifisch zu erfüllende Aufgabe auszurichten.  
 
 Die hohe Anzahl an kleinen Gemeinden im Kanton Uri lässt die Vermutung zu, dass 

durch eine Zunahme der IKZ und/oder Gemeindezusammenschlüsse verschiedentlich 
Einsparungen erzielt werden können und sich das Dienstleistungsangebot verbessern 
kann.  

 
 Durch eine Vielzahl von Kooperationen nehmen die Gemeindeautonomie und die Mit-

wirkungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger ab. Dies spricht eher dagegen, in Zu-
kunft die IKZ weiter zu verstärken.  

 
 Aus dem blossen Zusammenschluss zweier kleiner Gemeinden ergibt sich in der Regel 

noch keine neue starke Gemeinde.  
 

Gemeindezusammenschlüsse sind komplexe Vorhaben. Ihr Erfolg hängt von einer Viel-
zahl von Faktoren ab.  

 
 Für den Erfolg der Projekte ist wichtig, dass die Vorhaben von den Gemeindeexekutiven 

mitgetragen werden (kpm 2007: 26).  
 
 
B. Wertung des Regierungsrats  
 
a) Analyse des IST-Zustands 
 

Der Überblick in Buchstabe A hievor zeigt, dass zahlreiche Urner Gemeinden mit glei-
chen Problemen zu kämpfen haben wie jene der übrigen Schweiz. Hier und dort stellen 
die Kleinheit der Gemeinde, die finanzielle Situation, die Aufgabenfülle und Weiteres 
zum Teil schwerwiegende Probleme dar, die kaum mehr befriedigend zu lösen sind. Die 
Tatsache, dass sich die meisten Urner Gemeinden in irgendeiner Form zur Zusammen-
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arbeit entschlossen haben, belegt das. Daraus lässt sich unschwer der Schluss ziehen, 
dass die heutige Situation nicht befriedigt und geändert werden muss. 
 
Ebenso klar ist aber, dass keine Reform um der Reform willen anzustreben ist. Vielmehr 
gilt es, auf ein Ziel hin zu steuern, das die heutige Situation verbessert. Vor diesem Hin-
tergrund sind die Vor- und Nachteile einer Reform genau abzuwägen. Dabei ist zu be-
achten, dass nicht nur das Verhältnis der Gemeinden untereinander, sondern auch je-
nes zum Kanton erwogen werden muss. Mit der Umsetzung der NFA hat der Kanton Uri 
die Gelegenheit genutzt, um die Aufgaben zwischen dem Kanton und den Gemeinden 
zu überprüfen. Zahlreiche Aufgabenbereiche sind verschoben worden mit dem Ziel, sie 
jener Organisation zuzuordnen, die besser in der Lage ist, die Aufgaben zu erfüllen. 
Gleichzeitig bemühte sich der Gesetzgeber, so genannte Verbundaufgaben, also Aufga-
ben, die von den Gemeinden und dem Kanton zusammen erfüllt werden müssen, zu 
vermeiden. Dieser Prozess muss weitergehen und ist bei der angestrebten Gemeindere-
form mitzuberücksichtigen. 

 
b) Art der Gemeindereform 
 

Wie gezeigt anerbieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um Gemeindereformen 
anzugehen: die interkantonale Zusammenarbeit (IKZ) einerseits und die Gemeindefusi-
on bzw. die Eingemeindung anderseits. 
 
Es ist verfrüht, sich bereits heute für diesen oder jenen Weg klar zu entscheiden. Den-
noch ist der Regierungsrat überzeugt, dass eine wirksame Gemeindereform kaum be-
friedigend durchgeführt werden kann, wenn man sich ausschliesslich auf die IKZ kon-
zentriert. Die heutigen Zusammenarbeitsformen belegen nämlich, dass dieser Weg nicht 
nur Vorteile mit sich bringt. Hinzu kommt, dass die IKZ zum Vornherein nicht in der Lage 
ist, die geschilderten Probleme, mit denen insbesondere kleinere Gemeinden heute zu 
kämpfen haben, optimal zu lösen. Vor allem der Koordinationsaufwand, die Intranspa-
renz der Zuständigkeiten für die Bevölkerung und weitere Gesichtspunkte sind Nachtei-
le, die der IKZ anhaften. Der Regierungsrat neigt daher zur Ansicht, dass sich das Re-
formpaket eher Gemeindefusionen bzw. Eingemeindungen zum Ziel setzen soll, anstatt 
die IKZ auszubauen. Selbstverständlich erlaubt diese Strategie Abweichungen im Ein-
zelfall und will der Regierungsrat sie nicht vorgeben. Vielmehr soll die richtige Strategie 
zusammen mit den Gemeindevertretungen erarbeitet werden, in Abwägung der Vor- und 
Nachteile. 

 
 



9 

C. Weiteres Vorgehen  
 
 Der Regierungsrat will, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Gemeinden, 

ein Gemeindereformprojekt in Angriff nehmen. Ziel des Projekts soll es sein, eine Re-
form zu erreichen, die die Gemeinden stärkt und in die Lage versetzt, ihre Aufgaben effi-
zienter und effektiver zu erfüllen.  

 
 Für ein Reformprojekt bieten sich grundsätzlich drei unterschiedliche Vorgehensweisen 

an:  
 

a) Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden 
 
 Die Zuständigkeit für derartige Verbesserungen liegt bei den Gemeinden. Der Kan-

ton fördert und unterstützt aber deren Abklärungen und Vorhaben in fachlicher und 
finanzieller Hinsicht.  

 
b) Regionales strategisches Vorgehen 
 
 Die Gemeinde- und Gebietsreformen werden von regionalen Gesamtplanungen aus 

angegangen (analoger Prozess wie REUR auch für die anderen Regionen des Kan-
tons). 

 
c) Gesamtkantonales Vorgehen 
 
 Der Kanton geht eine Gemeinde- und Gebietsreform flächendeckend an. Ausge-

hend von einem Leitbildprozess und einer Bestimmung der strategischen Ausrich-
tung der Gemeinden (welche Rolle sollen der Kanton und die Gemeinden haben, 
Ermittlung Optimierungspotential für die Aufgabenteilung, Konzept der Strukturopti-
mierung, Gebietsstrukturen). Schliesslich folgt die gesetzgeberische und faktische 
Umsetzung. Aus den Überlegungen, die der Regierungsrat in diesem Bericht ange-
stellt hat, favorisiert er diesen Weg. 

 
 In einer ersten Phase wird es wichtig sein, die Bedürfnisse der Gemeinden festzustellen 

und gemeinsam mit den Gemeindebehörden die Art der Gemeindereform, die Vor- und 
Nachteile von Gebietsreformen und die Bedürfnisse der Gemeinde (Behörden und Be-
völkerung) an die Art des Projektablaufes und der Projektorganisation zu erheben. Das 
Projekt erfordert eine geeignete Projektorganisation, in die alle wichtigen Akteure einbe-
zogen werden. Der Projektauftrag und der Projektablauf sind klar zu definieren. Sowohl 
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auf Seiten der Gemeinden als auch des Kantons sind die erforderlichen personellen und 
finanziellen Ressourcen bereitzustellen.   

 
 Der Regierungsrat beabsichtigt, zuerst mit den Gemeinden im Rahmen einer gemein-

samen Projektorganisation eine Strategie für eine Gemeinde- und Gebietsreform im 
Kanton Uri zu erarbeiten. Dabei sollen die besonderen Anliegen und Anforderungen der 
Gemeinden an das Projekt erhoben werden. Verdichten sich die hier gemachten ersten 
Erkenntnisse, dass eine Gemeindegebietsreform zielführend ist und von den Gemein-
den mitgetragen wird, soll ein Reformvorhaben initiiert werden. Der Zeitbedarf dürfte da-
für mindestens eine Legislaturperiode umfassen.  

 
 
D. Beantwortung der Fragen der Motion   

 
Die bisherigen Ausführungen berühren zum grossen Teil Fragen, die der Motionär stellt. 
Daher erübrigt sich, hier zu wiederholen, was dort gesagt ist. Die folgenden Antworten 
sind somit auch mit Blick auf die vorausgegangenen Bemerkungen zu lesen. 
 
1. Welche Ziele müssen bei einer Gemeinde- und Gebietsreform verfolgt werden?  
 
 Gemeinde- und Gebietsreformen müssen der besseren Erreichung von Staatszielen 

und der Ausschöpfung vorhandener Potenziale dienen. Es handelt sich um Zielset-
zungen auf organisatorischer Ebene; diese haben sich somit den allgemeinen staat-
lichen Zielsetzungen unterzuordnen. Zentrales Kriterium für die Bewertung von mög-
lichen Gebietsreformen ist die Effektivität und Effizienz des staatlichen Handelns. 
Gemeinde- und Gebietsreformen verfolgen die Verbesserung:   

 
- der finanziellen Situation 
- des Dienstleistungsangebots 
- der politischen Integration 
- der Gemeindeorganisation i. e. S.  
- Erhöhung bzw. Wiedererlangung der Gemeindeautonomie  
- Regionalentwicklung 

 
 Bei einer vom Kanton angestossenen Gemeinde- und Gebietsreform geht es zusätz-

lich darum, in diesen Kriterienfeldern je eine Optimierung zwischen den Interessen 
des Kantons und der Gemeinden zu finden, dies im Sinne einer Gesamtstrategie des 
Kantons.  
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2. Genügt eine engere Zusammenarbeit in Form von interkommunaler Zusammenar-
beit (IKZ) oder sollen auch gezielt Fusionen von Gemeinden angestrebt und geför-
dert werden?  

 
Evaluationen in der Schweiz zeigen verschiedene potenzielle Vorteile von Gemein-
dezusammenschlüssen:  
 
- Verbesserung des Dienstleistungsangebots 
- Reduktion des Personalbedarfs  
- effizientere Nutzung/Reduktion der Infrastruktur (z. B. Gebäude, IT) 
- Steigerung der Attraktivität der Ämter (Abnahme der Rekrutierungsproblematik) 
- Möglichkeit für Stellen, mit erhöhten fachlichen Anforderungen genügend Stel-

lenprozente anbieten zu können 
- Verbesserung der Standortattraktivität (z. B. kohärente Nutzungspläne) 
- Erhöhung der Gemeindeautonomie  
- Zunahme des politischen Gewichts gegenüber Kanton 
- direkterer politischer Einfluss der Stimmberechtigten auf die Aufgabenerfüllung, 

da weniger interkommunal zusammengearbeitet werden muss 
 

Bei Gemeindezusammenschlüssen sind aber auch Nachteile möglich:  
 
- finanzielle Zusatzbelastung, da das Dienstleistungsangebot ausgebaut und der 

Steuerfuss oft auf das Niveau der Gemeinde mit dem zuvor tiefsten Steuerfuss 
gesenkt wird 

- einheitlicher Perimeter für sämtliche Aufgabenbereiche führt zu suboptimaler 
Grösse der Einzugsgebiete  

- Abnahme der Freiwilligenarbeit und geringere Beteiligung an Gemeindever-
sammlungen 

- sinkende Identität mit der neuen Gemeinde 
 
Bei der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) können folgende Nachteile auftauchen: 
 

- Abnahme der Gemeindeautonomie durch Vielzahl an Kooperationen 
- Erhöhung des Koordinationsaufwands bei der Aufgabenerfüllung 
- gelegentliche Abnahme der Transparenz durch die Verflechtungen 
- Abnahme der Mitsprachemöglichkeiten (Verlagerung der Entscheidungskompe-

tenzen von der Gemeindeversammlung zur Exekutive)  
- Probleme der Kleinheit der Gemeinden bleiben nach wie vor ungelöst (unter an-

derem Rekrutierungsproblematik, fehlende Entwicklungsperspektiven) 
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- nicht zu unterschätzender personeller und finanzieller Aufwand 
 

In Abwägung der Vor- und Nachteile meint der Regierungsrat, die gesteckten Ziele 
liessen sich eher mit Gemeindezusammenschlüssen statt mit IKZ verwirklichen. 
Doch will er die einzuschlagende Strategie zusammen mit den Gemeinden bestim-
men.  

 
3. Mit welchen Instrumenten und Anreizen könnte seitens des Kantons die vermehrte 

und engere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden bis hin zu Gemeindefusio-
nen gezielt gefördert werden?  

 
 Finanzielle Anreize sind ein wichtiges Instrument zur Förderung von Gebietsrefor-

men. Dadurch kann das Prinzip der Freiwilligkeit aufrechterhalten, gleichzeitig aber 
eine Verhaltenssteuerung der Gemeinden bewirkt werden. Das Hauptziel der Anrei-
ze ist die Angleichung der finanziellen Situation von fusionswilligen Gemeinden (z. B. 
durch Angleichung der Nettoverschuldung, Investitionshilfen, unbedingte Pro-Kopf-
Beiträge oder die finanzielle Unterstützung bei den Fusionsabklärungen).  

 
 Nebst finanziellen Anreizen sind auch immaterielle Anreize von Bedeutung. Diese 

beinhalten primär fachliche Unterstützung der Gemeinden bei Projekten und günsti-
ge rechtliche Rahmenbedingungen.  

 
4. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus der Neustrukturierung des Kantons mit 

weniger, dafür grösseren Gemeinden? 
 
 Es ist zu vermuten, dass die in der Schweiz beobachteten Vor- und Nachteile territo-

rialer Reformen auch für den Kanton Uri Gültigkeit haben. Ein kantonales Projekt 
bietet deshalb durchaus vielfältige Chancen. Im Rahmen eines Detailprojekts sind 
diese vertieft zu prüfen.  

 
 Für den Kanton Uri kann vermutet werden, dass Zusammenschlüsse zu einer ver-

stärkten Bildung von regionalen Zentren führen. Dadurch würde eine Möglichkeit ge-
schaffen, die regionale Entwicklung nachhaltig zu beeinflussen.  

 
 Kritische Faktoren im Kanton Uri sind die geringe Einwohnerdichte und die grosse 

Distanz zwischen den einzelnen Gemeinden. Dies könnte die Bildung einer gemein-
samen Identität fusionierter Gemeinden erschweren. Zudem können die "Kosten der 
Weite" nur teilweise reduziert werden, dazu zählen etwa der weiterhin bestehende 
Bedarf nach dezentralen Strukturen und hohe Strassenunterhaltskosten.  
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5. Welche Gemeinde- und Gebietsstruktur ist geeignet, damit der Kanton den Anforde-
rungen der Zukunft gewachsen ist?  

 
 Im heutigen Zeitpunkt lässt sich nicht abschliessend beurteilen, welche Gemeinde- 

und Gebietsstruktur für den Kanton Uri zweckmässig ist. Dazu sind vertiefte Abklä-
rungen notwendig, welche den Einbezug der Anspruchsgruppen erfordern.  

 
 
Beilage 
- Vorstudie kpm vom 21. November 2007 
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Tabelle 14: Leistungsgrenzen nach Aufgabenbereichen (Befragung 2005): Vergleich zwischen 
Urner und Schweizer Gemeinden. Summe der Ausprägungen «Leistungsgrenzen er-
reicht» und «Leistungsgrenzen überschritten».98 

 Kanton Uri Schweiz  Differenz

 Anzahl
Gemeinden

Gemeinden
in Prozent

Anzahl 
Gemeinden 

Gemeinden 
in Prozent  

in
Prozent

*Bereich Soziales 3 14.6 255 12.2  +2.5
Neue Armut/Fürsorge/Vormundschaft 6 31.6 498 23.7  +7.9

Spitex/Hauspflege 4 22.2 210 10.1  +12.2
Jugendfragen 3 15.8 201 9.5  +6.2

Unterstützung/Betreuung Arbeitslose 2 10.5 333 15.9  -5.3
Betreuung Asylsuchende 2 10.5 227 10.9  -0.4

Integration Ausländer 2 10.5 177 8.4  +2.1
Betreuung Drogenabhängige 2 10.5 208 10.0  +0.5

Unterstützung/Betreuung Ältere 1 5.3 188 8.9  -3.7
Bereich Bildung 4 25.0 253 12.0  +13.0
Bereich Kultur 2 10.5 122 5.8  +4.7
Bereich Infrastruktur 3 14.1 232 11.0  +3.0

Sport/Sportanlagen 4 21.1 225 10.7  +10.3
Privater Verkehr (Infrastruktur) 3 16.7 315 15.0  +1.7

Öffentlicher Verkehr 3 16.7 330 15.8  +0.8
Öffentliche Bauten 3 16.7 224 10.6  +6.0

Umweltschutz 3 16.7 192 9.2  +7.5
Landschafts- und Ortsbildschutz 3 16.7 229 10.8  +5.8

Abwasser/Kanalisation 3 15.8 219 10.3  +5.5
Raum- und Zonenplanung 2 11.1 276 13.0  -1.9

Energieversorgung 2 11.1 136 6.5  +4.6
Wasserversorgung 2 10.5 189 9.0  +1.5
Abfall/Entsorgung 2 10.5 212 10.0  +0.5

Bewilligung Baugesuche 1 5.3 238 11.2  -6.0
Bereich Sicherheit 3 15.8 250 12.0  +3.8

Gemeindepolizeiliche Aufgaben 4 21.1 326 15.7  +5.3
Zivilschutz 3 15.8 207 9.9  +5.9
Feuerwehr 2 10.5 217 10.3  +0.2

Bereich Regierung und Verwaltung 4 20.0 245 11.6  +8.4
Gemeindeexekutive 6 31.6 355 16.9  +14.6

Finanzverwaltung 6 31.6 243 11.5  +20.1
Personalmanagement 3 15.8 201 9.5  +6.3

Informatik 2 10.5 262 12.4  -1.9
Einwohnerdienste 2 10.5 164 7.8  2.8

Bereich Wirtschaftsförderung 4 22.2 245 11.8  +10.4
Mittelwert 3 15.8 239 11.4  +4.4

Bemerkung: Fett: Werte > Mittelwert resp. Differenz > +/-10.0%. * Die Bereichswerte entsprechen 
dem Mittelwert aus den dazugehörigen Aufgaben. Fallzahlen: UR: N=19. CH: Nmin= 
2075, Nmax=2121. 

                                            
98 Gemeindemonitoring 2005. 



61 

Tabelle 15: Leistungsgrenzen nach Aufgabenbereichen (Befragung 2005, 1998): Vergleich der 
Urner Gemeinden. Summe der Ausprägungen «Leistungsgrenzen erreicht» und «Leis-
tungsgrenzen überschritten».99 

 Kanton Uri 2005 Kanton Uri 1998  Differenz

 Anzahl
Gemeinden

Gemeinden
in Prozent

Anzahl 
Gemeinden 

Gemeinden 
in Prozent  

in
Prozent

*Bereich Soziales 3 14.6 3 17.1  -2.5
Fürsorge/Vormundschaft 6 31.6 8 42.1  -10.5

Spitex/Hauspflege 4 22.2 3 15.8  +6.4
Jugendfragen 3 15.8 3 15.8  0.0

Unterstützung/Betreuung Arbeitslose 2 10.5 3 15.8  -5.3
Betreuung Asylsuchende 2 10.5 3 15.8  -5.3

Integration Ausländer 2 10.5 2 10.5  0.0
Betreuung Drogenabhängige 2 10.5 1 5.3  +5.3

Unterstützung/Betreuung Ältere 1 5.3 3 15.8  -10.5
Bereich Bildung 4 25.0 4 21.1  +3.9
Bereich Kultur 2 10.5 2 10.5  0.0
Bereich Infrastruktur 3 14.1 4 20.6  -6.6

Sport/Sportanlagen 4 21.1 3 15.8  +5.3
Privater Verkehr (Infrastruktur) 3 16.7 2 10.5  +6.1

Öffentlicher Verkehr 3 16.7 4 21.1  -4.4
Öffentliche Bauten 3 16.7 7 36.8  -20.2

Umweltschutz 3 16.7 6 31.6  -14.9
Landschafts- und Ortsbildschutz 3 16.7 6 31.6  -14.9

Abwasser/Kanalisation 3 15.8 3 15.8  0.0
Raum- und Zonenplanung 2 11.1 5 26.3  -15.2

Energieversorgung 2 11.1 1 5.3  +5.8
Wasserversorgung 2 10.5 2 10.5  +0.0
Abfall/Entsorgung 2 10.5 3 15.8  -5.3

Bewilligung Baugesuche 1 5.3 5 26.3  -21.1
Bereich Sicherheit 3 15.8 3 14.0  +1.8

Gemeindepolizeiliche Aufgaben 4 21.1 1 5.3  +15.8
Zivilschutz 3 15.8 3 15.8  0.0
Feuerwehr 2 10.5 4 21.1  -10.5

Bereich Regierung und Verwaltung 4 20.0 4 20.0  0.0
Gemeindeexekutive 6 31.6 7 36.8  -5.3

Finanzverwaltung 6 31.6 3 15.8  +15.8
Personalmanagement 3 15.8 3 15.8  0.0

Informatik 2 10.5 4 21.1  -10.5
Einwohnerdienste 2 10.5 2 10.5  0.0

Bereich Wirtschaftsförderung 4 22.2 2 10.5  +11.7
Mittelwert 3 15.8 3 18.3  -2.5

Bemerkung: Fett: Werte > Mittelwert resp. Differenz > +/-5.0%. * Die Bereichswerte entsprechen 
dem Mittelwert aus den dazugehörigen Aufgaben. Fallzahlen: UR: N=19. 

 

                                            
99 Gemeindemonitoring 2005, 1998. 
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3.7.3 Interkommunale Zusammenarbeit 

Tabelle 16 zeigt die Verbreitung der IKZ nach Aufgabenbereichen bei den Urner 
Gemeinden und den Gemeinden der gesamten Schweiz. Grossmehrheitlich koope-
riert wird in den Bereichen Medizinische Versorgung (Spitex/Hauspflege), Ab-
fall/Entsorgung und beim Zivilschutz. Bei knapp drei Viertel bis gut der Hälfte der 
Gemeinden findet ausserdem bei der Fürsorge, bei der Betreuung von älteren Per-
sonen und Asylsuchenden, bei Schulfragen, im Bereich Abwasser/Kanalisation, beim 
öffentlichen Verkehr und im Informatikbereich eine Zusammenarbeit statt. Wenig bis 
gar nicht kooperiert wird bei der Ausländerintegration, dem Kulturbereich, dem Pri-
vatverkehr, bei den öffentlichen Bauten, dem Landschafts- und Ortsbildschutz, der 
Raum- und Zonenplanung, bei der Bewilligung von Baugesuchen, bei gemeindepoli-
zeilichen Aufgaben, beim Personalmanagement, der Finanzverwaltung, den Einwoh-
nerdiensten sowie bei der Wirtschaftsförderung. 

Ausgebaut wurde die interkommunale Zusammenarbeit im Zeitraum 2000 bis 2005 
insbesondere bei der Fürsorge. Um einen Viertel zugenommen hat die Zusammen-
arbeit bei Zivilschutz, zwischen 10 und 20 Prozent jene bei der Betreuung von Asyl-
suchenden, bei Jugendfragen, im Bereich Abwasser/Kanalisation und bei der Infor-
matik. Damit hat die Interkommunale Zusammenarbeit in den Urner Gemeinden klar 
zugenommen. Durchschnittlich kooperierte eine Urner Gemeinde im Jahr 2005 in 8.3 
Bereichen länger als 5 Jahre. Zwischen 2000 und 2005 kamen durchschnittlich 2.0 
Bereiche hinzu. Die Urner Gemeinden liegen demnach leicht unter dem gesamt-
schweizerischen Durchschnitt. Bei durchschnittlich 8.8 Bereichen kamen hier zwi-
schen 2000 und 2005 2.2 Bereiche hinzu. Der Grund hierzu liegt insbesondere in 
den Bereichen Feuerwehr und Gemeindepolizei sowie bei der Wasserversorgung 
und der Wirtschaftsförderung. Auch die höhere Zunahme an IKZ in der Schweiz ist 
hauptsächlich auf die Feuerwehr und die Gemeindepolizei zurückzuführen. Deutlich 
häufiger als in der übrigen Schweiz wird im Kanton Uri bei der Betreuung von Asyl-
suchenden, im Bereich Abfall/Entsorgung und bei der Informatik der Gemeindever-
waltung kooperiert. 

Die Informationen zu der Interkommunalen Zusammenarbeit lassen den Schluss zu, 
dass insbesondere bei der Gemeindepolizei und der Feuerwehr durch den Kanton 
eine vermehrte Gemeindezusammenarbeit angestrebt werden sollte. Zu prüfen ist 
auch eine erhöhte Zusammenarbeit bei der Gemeindeexekutive und der Finanzver-
waltung, da hier rund ein Drittel der Gemeinden an ihre Leistungsgrenzen stossen.  
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Tabelle 16: Interkommunale Zusammenarbeit nach Aufgabenbereichen (Befragung 2005): Ver-
gleich zwischen Urner und Schweizer Gemeinden. Angaben in Prozent.100 

  Kanton Uri  Schweiz  Differenz 
  > 5 J. < 5 J. Σ > 5 J. < 5 J. Σ  Σ 
*Bereich Soziales 36.3 13.5 49.8  35.2 8.5 43.8  +6.1

Spitex/Hauspflege 93.8 0.0 93.8  76.0 7.1 83.1  +10.7
Fürsorge/Vormundschaft 0.0 73.3 73.3  40.8 15.1 55.9  +17.4

Unterstützung/Betreuung Ältere 56.3 6.3 62.5  56.9 6.7 63.6  -1.1
Betreuung Asylsuchende 38.5 15.4 53.8  18.0 11.3 29.3  +24.5

Unterstützung/Betreuung Arbeitslose 46.7 0.0 46.7  38.6 4.9 43.5  +3.2
Jugendfragen 26.7 13.3 40.0  22.3 17.7 40.0  0.0

Betreuung Drogenabhängige 28.6 0.0 28.6  23.0 3.0 25.9  +2.6
Integration Ausländer 0.0 0.0 0.0  6.2 2.4 8.6  -8.6

Bereich Bildung 58.8 11.8 70.6  67.8 7.9 75.7  -5.1

Bereich Kultur 6.3 0.0 6.3  18.9 6.0 25.0  -18.7

Bereich Infrastruktur 25.0 2.5 27.4  27.6 3.4 31.0  -3.5
Abfall/Entsorgung 94.7 0.0 94.7  59.7 6.6 66.4  +28.4

Abwasser/Kanalisation 41.2 17.6 58.8  63.1 3.7 66.8  -8.0
Öffentlicher Verkehr 52.9 0.0 52.9  40.7 4.0 44.7  +8.2
Energieversorgung 33.3 0.0 33.3  43.1 2.5 45.6  -12.3

Umweltschutz 18.8 0.0 18.8  8.9 1.4 10.3  +8.5
Sport/Sportanlagen 11.8 5.9 17.6  25.2 4.1 29.3  -11.6
Wasserversorgung 17.6 0.0 17.6  47.3 5.7 53.0  -35.4

Bewilligung Baugesuche 5.9 5.9 11.8  9.0 3.8 12.9  -1.1
Privater Verkehr (Infrastruktur) 5.9 0.0 5.9  6.0 1.4 7.3  -1.5

Öffentliche Bauten 5.9 0.0 5.9  7.1 1.6 8.7  -2.8
Landschafts- und Ortsbildschutz 5.9 0.0 5.9  8.5 2.9 11.5  -5.6

Raum- und Zonenplanung 5.9 0.0 5.9  12.5 2.7 15.2  -9.3

Bereich Sicherheit 29.5 10.4 39.9 39.2 22.8 62.0  -22.1
Zivilschutz 56.3 25.0 81.3  59.8 26.5 86.3  -5.0
Feuerwehr 25.0 6.3 31.3  41.8 29.8 71.6  -40.3

Gemeindepolizeiliche Aufgaben 7.1 0.0 7.1  16.1 12.0 28.0  -20.9
Bereich Regierung und Verwaltung 14.6 4.5 19.1  6.7 3.4 10.1  +9.0

Informatik 50.0 16.7 66.7  17.4 8.8 26.2  +40.5
Gemeindeexekutive 11.8 5.9 17.6  6.1 1.4 7.5  +10.2

Finanzverwaltung 5.6 0.0 5.6  4.4 3.2 7.6  -2.1
Einwohnerdienste 5.6 0.0 5.6  3.7 2.2 5.8  -0.3

Personalmanagement 0.0 0.0 0.0  1.9 1.6 3.5  -3.5

Bereich Wirtschaftsförderung 6.3 6.3 12.5  24.7 8.4 33.1  -20.6
Durchschnittliche Anzahl IKZ-Bereiche 8.3 2.0 10.4  8.8 2.2 11.0  -0.6

Bemerkung: «> 5 J.» = Zusammenarbeit länger als 5 Jahre; «< 5 J.» = Zusammenarbeit kürzer als 5 
Jahre. * Die Bereichswerte entsprechen dem Mittelwert aus den dazugehörigen Aufgaben. 
Fett: Werte > 50.0% resp. Differenz > +/-20.0%. Fallzahlen: UR: Nmin=13 Nmax=19; CH: 
Nmin=1967 Nmax =2084. 

                                            
100 Gemeindemonitoring 2005. 
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3.7.4 Sonstige Reformvorhaben 

In den Urner Gemeinden waren in der Zeitperiode 1995 bis 2005 nebst den Reformen 
bei der Interkommunalen Zusammenarbeit zahlreiche weitere Reformen verbreitet (vgl. 
Tabelle 17). Als betriebliche Massnahmen wurde insbesondere die Website dahinge-
hend ausgebaut, dass Dienstleistungen bestellt werden können (83.3% der Gemein-
den), der Beamtenstatus wurde abgeschafft (63.2%), Personal- und Organisations-
entwicklungsmassnahmen (61.1%), Leistungsvereinbarungen/Leistungsaufträge 
(44.4%) und ein Controlling wurden eingeführt (36.8%), strategischen und operativen 
Aufgaben wurden besser getrennt (36.8%) oder ein Leitbildes für die Gemeindepolitik 
erstellt (36.8%). Als Reorganisationsmassnahmen wurden insbesondere zusätzliche 
Kommissionen und Spezialbehörden eingeführt (62.5%), die Verwaltung wurde aus-
gebaut (50.0%) oder die Exekutivmitglieder höher entschädigt (43.8%). 

Der Vergleich mit der gesamten Schweiz lässt erkennen, dass die Urner Gemeinden 
insgesamt die Mehrheit dieser Reformen überdurchschnittlich oft umsetzten. Am 
markantesten sind die Unterschiede bei den Dienstleistungen, welche über die Web-
site bestellt werden können, bei den Personal- und Organisationsentwicklungsmass-
nahmen sowie beim Ausbau der Kommissionen und Spezialbehörden. Deutlich sel-
tenere als in der Gesamtschweiz wurde die Entschädigung für die Exekutivmitglieder 
erhöht. 

Die Urner Gemeinden sind im Aufbruch. Gerade die weit verbreitete Einführung von 
betrieblichen Massnahmen aber auch die Zunahme an IKZ lassen erkennen, dass 
die Gemeinden bestrebt sind, auf veränderte Situationen zu reagieren. 
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Tabelle 17: Ausgewählte Reformen im Zeitraum 1995 bis 2005. Vergleich zwischen Urner und 
Schweizer Gemeinden.101 

 Kanton Uri  Schweiz 

 Anzahl 
Gemeinden in %  Anzahl

Gemeinden in %

Betriebliche Massnahmen    

Dienstleistungen können über Website bestellt werden 15 83.3  1069 51.0
Abschaffung des Beamtenstatus 12 63.2  1088 51.6
Personal- und Organisationsentwicklungsmassnahmen 11 61.1  681 32.7
Leistungsvereinbarungen/Leistungsaufträge 8 44.4  577 27.8
Bessere Trennung von strategischen und operativen Aufgaben 7 36.8  632 30.1
Controlling 7 36.8  516 25.0
Erstellen eines Leitbildes für die Gemeindepolitik 7 36.8  794 38.1
Verstärkter Beizug von externen Experten 6 31.6  812 38.7
Leistungsabhängige Entlöhnung 5 31.3  726 34.7
Kompetenzdelegation von Politik an Verwaltung 5 27.8  618 29.6
Bevölkerungs-/Kundenbefragung 5 27.8  663 31.7
Übertragung von Aufgaben an Dritte (Outsourcing) 4 22.2  788 37.5
Förderung von Wettbewerb zwischen externen Anbietern 3 16.7  655 31.7

Durchschnittliche Anzahl betriebliche Massnahmen pro Gemeinde: 5.2  4.8 

Reorganisationsmassnahmen    
Zusätzliche Kommissionen und Spezialbehörden 10 62.5  436 23.9
Ausbau der Verwaltung 8 50.0  674 35.9
Höhere Entschädigung für Exekutivmitglieder 7 43.8  1374 71.1
Mehr Kompetenzen für Gemeindeexekutive 5 31.3  642 33.4
Mehr Kompetenzen für Kommissionen und Spezialbehörden 3 18.8  516 26.9

Durchschnittliche Anzahl Massnahmen pro Gemeinde: 2.4  2.8 

Bemerkung: In der Einzelaufführung sind jene Massnahmen berücksichtigt, welche von mehr als 
einer Urner Gemeinde durchgeführt wurden. Fallzahlen: UR: Nmin=16 Nmax=19; CH: 
Nmin=1823 Nmax =2109. 

                                            
101 Gemeindemonitoring 2005. 
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3.7.5 Rekrutierung von Exekutivmitgliedern 

Die folgende Tabelle 18 verweist auf den Umstand, dass es für knapp drei Vierter der 
Urner Gemeinden in den letzten 10 Jahren schwieriger geworden ist, genügend qua-
lifizierte Kandidierende für die Gemeindeexekutive zu finden. Die gesamte Schweiz 
erreicht dabei einen Wert von gut zwei Dritteln. Dieser Sachverhalt könnte ein Argu-
ment sein für zukünftige Gemeindezusammenschlüsse. 

Tabelle 18: Rekrutierung von Exekutivmitgliedern. Zunahme der Schwierigkeit genügend qualifizier-
te Kandidaten für die Gemeindeexekutive zu finden (Zeitraum 1995-2005). Vergleich 
zwischen Urner und Schweizer Gemeinden.102 

 Kanton Uri  Schweiz 

 Anzahl
Gemeinden in %  Anzahl

Gemeinden in %

Finden von qualifizierten Kandidaten für die Exekutive   

Zunahme Rekrutierungsproblematik (1995-2005) 14 73.7  1452 67.2

Bemerkung: Fallzahlen: UR: N=19; CH: N=2161. 

3.7.6 Zusammenschlussprojekte 

Obwohl es in den Urner Gemeinden überdurchschnittlich oft schwieriger wurde, für 
die Exekutive genügend qualifizierte Kandidaten zu finden, sind Zusammenschluss-
projekte bei den Urner Gemeinden bislang kein Thema. Damit unterscheiden sie sich 
klar vom gesamtschweizerischen Durchschnitt. Gemäss den Resultaten aus dem 
Gemeindemonitoring von 2005 haben über ein Drittel der Schweizer Gemeinden 
über einen Zusammenschluss mit einer oder mehreren Nachbargemeinden disku-
tiert, laut Angabe der Gemeindeschreiber bestehen bei knapp einem Viertel der Ge-
meinden konkrete Fusionsprojekte. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch bei dem 
für die Zukunft erwarteten Stellenwert von Gemeindezusammenschlüssen. Während 
gesamtschweizerisch über ein Viertel der Gemeinden davon ausgeht, dass diese in 
10 Jahren ein grosses oder sehr grosses Gewicht haben werden, glaubt dies im Kan-
ton Uri nur eine einzige Gemeinde. 

Sofern im Kanton Uri in Zukunft Fusionsprojekte anstehen, wünscht die Mehrheit der 
Urner Gemeinden vom Kanton eine Beratung und unterstützende Funktion «auf 
Wunsch hin» (52.9). 35.3 Prozent sprechen sich für eine aktive Rolle mit sanfter 
Druckausübung aus (bspw. durch finanzielle Anreize), 11.8 Prozent sind der Mei-
nung, dass Gemeindezusammenschlüsse keine kantonale Angelegenheit sind. Eine 
aktive Rolle des Kantons mit der Möglichkeit zu Zwangsmassnahmen ist von keinem 
der beteiligten Gemeinden erwünscht. Schweizweit sprechen sich immerhin 5.6 Pro-
zent der Gemeinden für diese Option aus. Entsprechend tiefer ist der Anteil jener 
Gemeinden, welcher gegen eine Einmischung des Kantons bei Fusionsprojekten ist. 
Tendenziell kann gesagt werden, dass nach Angaben der Gemeindeschreiber die 
Urner Gemeinden im Vergleich zu der Schweizer Durchschnittsgemeinde gegenüber 
Zusammenschlussprojekten skeptischer eingestellt sind (vgl. Tabelle 19). 

                                            
102 Gemeindemonitoring 2005. 
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Tabelle 19: Zusammenschlussprojekte (Befragung 2005). Vergleich zwischen Urner und Schweizer 
Gemeinden.103 

 Kanton Uri  Schweiz 

 Anzahl 
Gemeinden in %  Anzahl

Gemeinden in %

Diskussion Zusammenschluss mit Nachbargemeinde(n) (2000-2005) 1 5.3  836 38.7
Existenz konkreter Zusammenschlussprojekte (2000-2005) 0 0.0  457 22.6
Gemeindefusion in 10 Jahren: hoher/sehr hoher Stellenwert erwartet 1 5.3  566 26.6

Gewünschte Rolle des Kantons bei Zusammenschlussprojekten:      
Aktive Rolle mit Möglichkeit zur zwangsweisen Fusion 0 0.0  119 5.6
Aktive Rolle mit sanftem Druck 6 35.3  752 35.5
Beratung und Unterstützung falls von den Gemeinden gewünscht 9 52.9  1064 50.2
Geht den Kanton nichts an 2 11.8  186 8.8

Bemerkung: Fallzahlen: UR: Nmin=17 Nmax=19; CH: Nmin=2022 Nmax =2131. 

3.7.7 Verhältnis zum Kanton 

Tabelle 20 zeigt einige Aspekte zum Verhältnis zwischen den Gemeinden und dem 
Kanton. Wiederum werden die Angaben der Urner Gemeinden mit jenen der Schwei-
zer Gemeinde verglichen. Es fällt auf, dass die Zusammenarbeit mit dem Kanton von 
den Urner Gemeinden klar besser eingeschätzt wird als in der gesamten Schweiz. 
Etwas höher wird auch die Autonomie gegenüber Bund und Kanton eingeschätzt. 
Gemäss den Angaben der Urner Gemeindeschreiber hat die Gemeindeautonomie 
auch weniger stark abgenommen als im gesamtschweizerischen Vergleich. Zudem 
ist zu beobachten, dass es im Kanton Uri seltener zu einer Aufgabenverlagerung so-
wohl vom Kanton an die Gemeinden, wie auch von den Gemeinden an den Kanton 
kam. 

Tabelle 20: Verhältnis zwischen Gemeinden und Kanton (Befragung 2005). Vergleich zwischen 
Urner und Schweizer Gemeinden.104 

Kanton Uri Schweiz

Einschätzung Zusammenarbeit mit Kanton 

gut/eher gut (Gemeinden in Prozent) 83.3 65.9

Autonomiegrad der Gemeinde gegenüber Bund und Kanton 

10er Skala (1=überhaupt keine Autonomie, 10=sehr grosse Autonomie) 5.6 4.8
Abnahme Autonomiegrad (Gemeinden in Prozent) 47.1 60.4

Aufgabenverlagerung Kanton/Gemeinden (1995-2005) 

von Kanton zu Gemeinde (Durchschnittliche Anzahl Aufgabenbereiche von 15) 2.1 2.4
von Gemeinde zu Kanton (Durchschnittliche Anzahl Aufgabenbereiche von 15) 1.0 1.5

Bemerkung: Fallzahlen: UR: Nmin=15 Nmax=18; CH: Nmin=1923 Nmax =2150. 

 
                                            
103 Gemeindemonitoring 2005. 
104 Gemeindemonitoring 2005. 
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3.7.8 Folgerungen für den Kanton Uri 

• Die Urner Gemeinden fühlen sich überdurchschnittlich von gesellschaftlichen Ent-
wicklungen betroffen (Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzverluste in der Gemeinde, zu-
nehmende Zahl an Fürsorgeempfängern, Verlust guter Steuerzahler). 

• Die Urner Gemeinden stossen überdurchschnittlich oft an ihre Leistungsgrenzen 
(Fürsorge, die Gemeindeexekutive, Finanzverwaltung). Im Vergleich zu 1998 hat 
sich die Situation, wie auch in der übrigen Schweiz verbessert (Ausnahme Finanz-
verwaltung) 

• 14 der beteiligten 19 Urner Gemeinden konstatieren zunehmende Probleme bei der 
Rekrutierung qualifizierter Kandidaten für die Gemeindeexekutive. 

• Zusammenschlussprojekte sind bei den Urner Gemeinden im Unterscheid zu der 
übrigen Schweiz kein Thema. Die Urner Gemeinden gehen auch nicht davon aus, 
dass diesen in Zukunft ein grosses Gewicht zukommt. 

• Interkommunale Zusammenarbeit ist für die Urner Gemeinde von grosser Bedeu-
tung und hat zwischen 2000 und 2005 klar zugenommen. 

• Die Vielzahl der durchgeführten Reformen lassen erkennen, dass die Gemeinden 
bestrebt sind, auf veränderte Situationen zu reagieren. 

• Die Zusammenarbeit mit dem Kanton schätzen die Urner Gemeinden überdurch-
schnittlich gut ein. 

• Kooperationen bei der Gemeindepolizei und bei der Feuerwehr sind bei den Urner 
Gemeinden im Unterschied zur Schweiz bislang kaum ein Thema. In Anbetracht 
der Kleinheit vieler Urner Gemeinden könnte daraus ein möglicher Handlungsbe-
darf abgeleitet werden. 

• Zu prüfen sind Anreizmechanismen für eine vermehrte Zusammenarbeit auch bei 
der Gemeindeexekutive und der Finanzverwaltung, da hier rund ein Drittel der Ge-
meinden an ihre Leistungsgrenzen stossen. 

• Die Skepsis gegenüber Gemeindezusammenschlüssen muss bei einer Gemeinde-
strategie mit dem Ziel einer Gebietsreform unbedingt berücksichtigt werden. Es ist 
von zentraler Bedeutung die kommunalen Akteure am Strategieentwicklungspro-
zess teilhaben zu lassen. 
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4 Beantwortung der Fragen der Motionäre 

4.1 Ziele von Gemeinde- und Gebietsreformen (Frage 1) 

Gemeinde- und Gebietsreformen müssen der besseren Erreichung von Staatszielen 
dienen. Es handelt sich um Zielsetzungen auf organisatorischer Ebene; diese haben 
sich somit den allgemeinen staatlichen Zielsetzungen unterzuordnen.105 Werden die 
vier organisatorischen Gestaltungsalternativen Eigenerstellung, Ausgliederung, IKZ 
und Gemeindezusammenschlüsse einander gegenübergestellt, so stellt sich immer 
«die Grundfrage, welchen Beitrag diese Alternativen zur Erreichung der Ziele der 
Gemeinde leisten»106. Im Rahmen einer vom Kanton angestossenen Gemeinde- und 
Gebietsreform muss überdies die kantonale Perspektive berücksichtigt werden: eine 
solche Reform muss zur Erreichung der strategischen Zielsetzungen des Kantons 
beitragen. 

Zentrales Kriterium für die Bewertung von möglichen Gebietsreformen ist die Effekti-
vität des staatlichen Handelns.107 Gleichzeitig muss – als zweites Hauptkriterium – 
die Effizienz des staatlichen Handelns mit berücksichtigt werden.108 Ausgehend von 
dieser Grundlage können idealtypisch folgende Kategorien von Optimierungszielen 
unterschieden werden:109 

• Optimierung der finanziellen Situation 
• Optimierung des Dienstleistungsangebotes 
• Verbesserung der politischen Integration (Erhöhung der Partizipation der Wohnbe-

völkerung, der Identität und Responsivität der Kommunalpolitik) 
• Erhöhung bzw. Wiedererlangung der Gemeindeautonomie 
• Regionalentwicklung 
• Optimierung der Gemeindeorganisation i. e. S. 

Bei einer vom Kanton angestossenen Gemeinde- und Gebietsreform geht es zusätz-
lich darum, in diesen Kriterienfeldern je eine Optimierung zwischen den Interessen 
des Kantons und der Gemeinden zu finden, dies im Sinne einer Gesamtstrategie des 
Kantons Uri. 

4.2 Vor- und Nachteile von Gemeindezusammenschlüssen und Interkommu-
naler Zusammenarbeit (Frage 2) 

Evaluationen von Gemeindezusammenschlüssen und interkommunaler Zusammen-
arbeit zeigen verschiedene potenzielle Vor- aber auch Nachteile solcher Reformpro-
jekte. Verallgemeinerungen sind nur vorsichtig möglich, denn es sind die spezifi-
schen situativen Faktoren zu berücksichtigen: 

• Unterschiede der beteiligten Partner (Grösse, Ressourcen etc.)  

                                            
105 Vgl. Steiner 2002, S. 261 ff. 
106 Steiner 2002, S. 266. 
107 Vgl. Steiner 2002, S. 267 ff. 
108 Vgl. Steiner 2002, S. 267 ff. 
109 Vgl. Steiner 2002, S. 281 ff. 
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• Unterschiede bei der Projektabwicklung 

• Unterschiedliche kantonale Strategien 

• Vielzahl an Organisationsformen und betroffenen Aufgabenbereichen bei IKZ 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich das Dienstleistungsangebot bei GZ 
und bei IKZ tendenziell verbessert.  

Bei GZ sind tendenziell Einsparungen in den Bereichen Personal und Infrastruktur 
möglich. Hier zeigen die Evaluationen jedoch sehr unterschiedliche Auswirkungen, 
denn oft verursachen neue Infrastrukturvorhaben nach einer Fusion Zusatzbelastun-
gen. Zudem werden die Mitarbeitendenzahlen aus politischen Gründen nur selten re-
duziert. In der Regel gilt der Steuerfuss der Gemeinde mit dem zuvor tiefsten Steuer-
fuss, was die Einnahmen reduziert. Die finanziellen Entlastungen sind dann möglich, 
wenn Mass gehalten wird beim Dienstleistungsangebot und bestehende Infrastruktur 
genutzt wird.  

Nebst Einsparungen führen GZ zu weiteren Verbesserungen auf personeller Ebene 
(Bessere Möglichkeit, Mitarbeitende mit erweiterten Anforderungen ausreichend zu 
beschäftigen, Abnahme Rekrutierungsproblematik). Vergleichbare Einsparungen las-
sen sich auch bei IKZ realisieren. 

Durch gemeinsame Nutzungspläne verbessert sich bei GZ tendenziell die Standort-
attraktivität und eine regionale Entwicklung wird gefördert. Zudem wird die Gemein-
deautonomie erhöht, weil die Gemeinden weniger zusammen arbeiten müssen. Bei 
der IKZ nimmt hingegen die Gemeindeautonomie tendenziell ab. Schliesslich kann 
für GZ als Vorteil festgehalten werden, dass sich die Gemeinde durch ihre Grössen-
zunahme und die damit einhergehende Professionalisierung beim Kanton mehr Ge-
wicht verschaffen kann.  

Ein spezifischer Vorteil von IKZ ist die freie Bestimmung adäquater Perimeter für die 
konkreten Aufgabenbereiche durch unterschiedliche «Partnerschaften». Bei GZ kann 
der neu geschaffene Perimeter nicht für alle Aufgaben optimal ausgestaltet werden. 
Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass GZ eine Weiterführung der IKZ 
und die damit verbundene Wahl des Aufgabenperimeters nicht ausschliesst. 

Für die Art der Aufgabenerfüllung kann erwähnt werden, dass bei GZ tendenziell die 
Aufgabenkomplexität, bei IKZ die Aufgabenkoordination zunimmt. Eine Problematik 
der IKZ liegt zudem in der Abnahme der Transparenz. 

IKZ können zudem die Tendenz aufweisen, dass zu Demokratiedefiziten führt, da 
Entscheide durch interkommunale Gremien gefällt werden, die nicht demokratisch 
durch die Bevölkerung gewählt, sondern durch die Exekutiven bestimmt sind. Eine 
entsprechende Ausgestaltung der Organisationsform von IKZ kann dieses Problem 
jedoch reduzieren (vgl. Tabelle 21). 

Die Auswirkungen der GZ und IKZ auf den Kanton können zu einer Verlagerung von 
Aufgaben auf die Gemeindeebene und damit zu einer Zunahme an Dezentralisierung 
führen. Damit verbunden wären auf kantonaler Ebene entsprechende Kosteneinspa-
rungen. Prinzipiell nimmt im Verhältnis des Kantons zu den Gemeinden durch weniger 
und grössere Gemeinden der Koordinationsbedarf ab, die Komplexität jedoch zu. 



71 

Tabelle 21: Vor- und Nachteile von Gemeindezusammenschlüssen und Interkommunaler Zusam-
menarbeit. 

Gemeindezusammenschlüsse Interkommunale Zusammenarbeit 

V
or

te
ile

 

- Verbesserung des Dienstleistungsangebotes - Verbesserung des Dienstleistungsangebotes 

- Reduktion des Personalbedarfs - Reduktion der Personalbedarfs 

 
- Effizientere Nutzung/Reduktion der Infrastruk-

tur (Gebäude, IT) 
- Effizientere Nutzung/Reduktion der Infrastruk-

tur (Gebäude, IT) 

 
- Steigerung der Attraktivität der Ämter (Abnah-

me der Rekrutierungsproblematik) 
- Steigerung der Attraktivität der Ämter (Abnah-

me der Rekrutierungsproblematik) 

 
- Optimierter Einsatz höher qualifizierter Mitar-

beitender 
- Optimierter Einsatz höher qualifizierter Mitar-

beitender 

 
- Verberbesserung der Standortattraktivität 

(gemeinsame Nutzungspläne) 
- Verberbesserung der Standortattraktivität 

(gemeinsame Nutzungspläne) 

- Verbesserung der Gemeindeautonomie 
- Zunahme Gewicht gegenüber Kanton 

 
- Zunehmende Nachfrageorientierung (Respon-

sivität) der Politik  

 
- Direkterer Einfluss der Stimmberechtigten auf 

die Aufgabenerfüllung  

  
- Freie Bestimmung adäquater Perimeter für 

die konkreten Aufgabenbereiche 

N
ac

ht
ei

le
 

 
- Einheitlicher Perimeter für sämtliche Aufga-

benbereiche  

- Abnahme der Gemeindeautonomie 

 
- Erhöhung der Komplexität der Aufgabenerfül-

lung 
- Erhöhung des Koordinationsaufwands der 

Aufgabenerfüllung 

  
- Abnahme der Transparenz (Aufgabenerfül-

lung, Kosten) 

- Abnahme der Freiwilligenarbeit 

  
- Abnahme der Mitsprachemöglichkeiten (De-

mokratiedefizit) 

Bemerkung: Die grau geschriebenen Bereiche beziehen sich auf spezifische IKZ Formen. 

Die potenziellen Chancen und Gefahren von Gemeindezusammenschlüsse zeigen, 
dass Projekte umsichtig angegangen werden müssen, um positive Auswirkungen zu 
erzielen, und eine vertiefte Prüfung der Projekte notwendig ist. Zwei schwache Fusi-
onspartner ergeben beispielsweise zusammen nicht zwingend eine neue starke Ge-
meinde. Sind die Fusionspartner kulturell nicht verwachsen, wird durch den Zusam-
menschluss ein «künstliches Konstrukt» geschaffen, welches auf Akzeptanzproble-
me bei der Bevölkerung stossen kann. Dies ist insbesondere bei Zwangszusammen-
schlüssen gelegentlich zu beobachten. 

Verschiedene Vorteile, welche sich durch Gemeindezusammenschlüsse ergeben, 
können auch durch IKZ erzielt werden. IKZ birgt den Vorteil, dass sie politisch leich-
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ter durchzusetzen ist und als Vorstufe für spätere Gemeindezusammenschlüsse gel-
ten kann. Die Hauptgefahr liegt aber in der sinkenden Transparenz und Gemeinde-
autonomie, da die Gemeinde weniger selbstständig entscheiden kann. 

4.3 Kantonale Instrumente für Gemeindezusammenschlüsse und verstärkte 
interkommunale Zusammenarbeit (Frage 3) 

Finanzielle Anreize sind ein wichtiges Instrument zur Förderung von Gebietsrefor-
men. Dadurch kann das Prinzip der Freiwilligkeit aufrecht erhalten, gleichzeitig aber 
eine Verhaltenssteuerung der Gemeinden bewirkt werden.  

Hauptziel der Anreize ist die Angleichung der finanziellen Situation von fusionswilligen 
Gemeinden. Dadurch kann die Gemeinde finanziell stabilisiert ihre Arbeit aufnehmen 
und auf politischer Ebene erhöht sich die Chance, dass das Zusammenschlussprojekt 
von den Beteiligten akzeptiert wird. Varianten sind etwa die Angleichung der Nettover-
schuldung, Investitionshilfen, unbedingte Pro-Kopf-Beiträge oder die finanzielle Unter-
stützung bei den Fusionsabklärungen. Bewährt hat sich auch die vorübergehende Bei-
behaltung der Finanzausgleichszahlungen auf dem ursprünglichen Niveau, damit eine 
fusionswillige Gemeinde nicht mit sinkenden Transferzahlungen bestraft wird.  

Bei der IKZ ist eine Unterstützung verbreitet, wenn die Gemeinden bei der Aufgaben-
erfüllung gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Die Gemeinden können dann selbststän-
dig entscheiden, ob sie die Aufgabe weiterhin eigenständig erfüllen wollen oder ob sie 
eine Kooperation vorziehen, um diese Ziele zu erreichen. Dies kann insbesondere 
Sinn machen, wenn der Kanton die Aufgabenerfüllung mit Finanztransfers unterstützt. 

Nebst finanziellen Anreizen sind auch immaterielle Anreize von Bedeutung. Diese 
beinhalten primär fachliche Unterstützung der Gemeinden bei Projekten und günstige 
rechtliche Rahmenbedingungen.    

Zwangsfusionen sollten nur als ultima ratio angewendet werden, beispielsweise wenn 
eine Gemeinde ihren Kernaufgaben nicht mehr nachkommen kann. Bedeutender als 
«Zwänge von oben» ist die Schaffung eines entsprechenden Klimas durch rechtliche 
Rahmenbedingungen und eine zieldienliche Kommunikationspolitik. 

4.4 Vor- und Nachteile einer Neustrukturierung des Kantons Uri durch Ge-
meindezusammenschlüsse (Frage 4) 

Es ist zu vermuten, dass die in der Schweiz beobachteten Vor- und Nachteile territo-
rialer Reformen auch für den Kanton Uri Gültigkeit haben (vgl. Frage 2). Ein kantona-
les Projekt bietet deshalb durchaus vielfältige Chancen. Im Rahmen eines Detailpro-
jekts sind diese vertieft zu prüfen.  

Nebst den genannten Vor- und Nachteilen kann für den Kanton Uri speziell erwähnt 
werden, dass die Urner Gemeinden überdurchschnittlich oft an ihre Leistungsgren-
zen stossen und die Rekrutierungsproblematik bei der Gemeindeexekutive über-
durchschnittlich gross ist (vgl. Kapitel 3.7.2 und 3.7.5). Diese Probleme könnten 
durch Gemeindezusammenschlüsse zumindest teilweise gelöst werden. 
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Ein möglicher spezifischer Vorteil einer Neustrukturierung kann sich auch durch die 
Vergrösserung der Zentren ergeben. In Betracht fallen hier Gemeindezusammen-
schlüsse in der Talebene (vgl. Kapitel 3.3) zur Stärkung des Kantonshauptortes Alt-
dorf, eine Fusion von Erstfeld und Silenen oder der Anschluss von Hospental, Realp 
und Göschenen an Andermatt. Dadurch würde eine Möglichkeit geschaffen, die regi-
onale Entwicklung nachhaltig zu beeinflussen.  

Ein möglicher Nachteil von Gemeindezusammenschlüssen im Kanton Uri kann sich 
durch die geringe Einwohnerdichte und die grosse Distanz zwischen einzelnen Ge-
meinden ergeben (vgl. Kapitel 3.3.1). In grossen, unübersichtlichen und dünn besie-
delte Gemeindegebiete birgt sich die Gefahr, dass die Entstehung einer gemeinsa-
men Identität unter der Bevölkerung verunmöglicht wird. Durch eine allfällige Errich-
tung von Aussenstellen würden zudem die durch den Zusammenschluss erzielten 
Kosteneinsparungen wieder in Frage gestellt. Als Beispiel eines solchen «Gemein-
degebildes» könnte die hypothetische Gemeinde «Oberes Reusstal» (Erstfeld, Sile-
nen, Gurtnellen, Wassen, Göschenen) genannt werden. Eine ähnlich, wenngleich 
auch weniger ausgeprägte Situation, könnte bei einer Gemeinde Schächental 
(Bürglen, Spiringen, Unterschächen) auftreten. Schliesslich können die „Kosten der 
Weite“ nur teilweise reduziert werden, dazu zählen etwa der weiterhin bestehende 
Bedarf nach dezentralen Strukturen und hohe Strassenunterhaltskosten usw.  

4.5 Geeignete Gemeinde- und Gebietsstruktur für den Kanton Uri (Frage 5) 

Die Bestimmung einer zweckmässigen Gemeinde- und Gebietsstruktur für den Kan-
ton Uri ist im Rahmen einer Vorstudie noch nicht möglich. Dazu sind vertiefte Abklä-
rungen notwendig, welche den Einbezug der Anspruchsgruppen erfordern.  

Aus der Analyse der geografisch-topografische Lage (Kapitel 3.3), der Bevölkerungs-
zusammensetzung (Kapitel 3.4), der wirtschaftlichen und finanziellen (Kapitel 3.5) 
und der politischen Situation (Kapitel 3.6) können folgende Diskussionsvorschläge 
hergeleitet werden: 

• Gebietsreform in der Talebene zur Stärkung des Kantonshauptortes Altdorf: Der 
Grossteil der Urner Bevölkerung lebt im näheren oder erweiterten Einzugsgebiet 
von Altdorf. Die Region ist der wirtschaftliche Motor des Kantons. Eine Fusion bietet 
Möglichkeiten für eine kohärente Entwicklung dieser Region und die Bildung eines 
starken regionalen Zentrums in der Zentralschweiz.   

• Gebietsreform im Urserntal zur Stärkung von Andermatt: Mit einer Gebietsreform im 
Urserntal könnte die Region Andermatt gestärkt werden. Herausforderung bleibt die 
unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft von Hospental. Zu prüfen wäre eine Anbin-
dung von Göschenen. 

• Erstfeld als Subzentrum im oberen Reusstal: Eine Fusion im oberen Reusstal könn-
te eine Chance bieten einen Talbereich, in welchem sich die Wirtschaftslage in den 
letzten Jahren verschlechtert hat.  

• Fusion von Spiringen und Unterschächen und von Isenthal und Bauen: Für diese 
Gemeinden stellt sich die Frage nach der langfristigen Überlebensfähigkeit. Im 
Rahmen der Detailstudie ist die Zukunft dieser Gemeinden zu prüfen. 
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4.6 Zeitrahmen für die Umsetzung einer neuen Gemeindestruktur (Frage 6) 

Hinsichtlich des Zeitrahmens wird auf Ziffer 5 verwiesen. 
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5 Empfehlungen für das weitere Vorgehen  

5.1 Handlungsoptionen  

Der Kanton Uri hat nach Auffassung der Experten grundsätzlich hinsichtlich einer 
aktiven Gemeinde- und Gebietsreform drei hauptsächliche Handlungsoptionen: 

a. Gesamtkantonales, strategisches Vorgehen: Der Kanton geht – ausgehend von 
einem Leitbildprozess und der Bestimmung der strategischen Ausrichtung der 
Gemeinden – die Gemeinde- und Gebietsreform flächendeckend an. 

b. Regionales strategisches Vorgehen: Der Kanton geht die Gemeinde- und Ge-
bietsreform ausgehend von regionalen Gesamtplanungen an. 

c. Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden: Der Kanton überlässt den Lead 
bei den Gemeinde- und Gebietsreformen den Gemeinden, fördert und unterstützt 
aber deren Abklärungen und Vorhaben in fachlicher und finanzieller Hinsicht. 

Die Handlungsoptionen a und b unterscheiden sich von der Handlungsoption c durch 
die Führungsfunktion des Kantons. Die Handlungsoptionen a und b unterscheiden 
sich nur hinsichtlich der flächigen Ausdehnung. Da nach der hier vertretenen Auffas-
sung auch Gemeinde- und Gebietsreformen Organisationsentwicklungsprozesse 
darstellen, enthalten alle drei Handlungsoptionen sowohl Prozesse top-down wie 
auch Prozesse bottom-up. Prozesse der Aufgabenoptimierung zwischen zwei födera-
len Ebenen bedürfen immer eines iterativen Vorgehens. 

5.2 Beschreibung der Grobkonzeption der Handlungsoption 

5.2.1 Grobkonzept «Gesamtkantonales, strategisches Vorgehen» 

Die Handlungsoption «Gesamtkantonales, strategisches Vorgehen» kann grob in 
folgende Elemente gegliedert werden, die gleichzeitig auch die Phasen des Vorge-
hens darstellen (vgl. Tabelle 22): 

Tabelle 22: Grobkonzept «Gesamtkantonales, strategisches Vorgehen». 

Bezeichnung Inhalt 

Leitbild für den Kanton Uri und seine 
Gemeinden 

In einem strategischen Leitbild werden zuerst die 
strategischen Ziele des Kantons Uri als gesamtes und 
dann das Leitbild für die Urner Gemeinden (welche Rolle 
sollen die Gemeinden im Kanton Uri haben?) festgelegt. 

Ermitteln des Optimierungspotenzials Ausgehend vom Leitbild wird über den gesamten 
staatlichen Aufgabenfächer das Optimierungspotenzial 
der Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden ermittelt. 

Konzept der Strukturoptimierung Ausgehend vom ermittelten Optimierungspotenzial wird 
ein Konzept für die Optimierung der Aufgabenteilung 
(eine Art NFAUR II) sowie der Gebietsstrukturen erarbei-
tet. 

Gesetzgeberische und faktische Umset-
zung 

Das Konzept wird durch Änderung der Rechtserlasse 
(KV, Gesetze) und anschliessend durch Vollzug der neu-
en Rechtsordnung umgesetzt. 
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5.2.2 Grobkonzept «Regionales, strategisches Vorgehen» 

Die Handlungsoption «Regionales, strategisches Vorgehen» kann grob in folgende 
Elemente gegliedert werden (vgl. Tabelle 23): 

Tabelle 23: Grobkonzept « Regionales, strategisches Vorgehen». 

Bezeichnung Inhalt 

Regionale Entwicklungskonzepte Die bereits gestarteten regionalen Entwicklungskonzepte 
werden zu Ende geführt (Raumentwicklung unteres 
Reusstal, REUR; Urserntal mit Tourismusresort 
Andermatt). Für das obere Reusstal und das 
Schächental, und (je nach Ergebnis bei REUR) die 
Seegemeinden, werden ähnliche Regional-

Ermitteln des Optimierungspotenzials Ausgehend vom Regionalentwicklungskonzept wird über 
den gesamten staatlichen Aufgabenfächer das 
Optimierungspotenzial der Aufgabenerfüllung durch die 
Gemeinden ermittelt. 

Konzept der Strukturoptimierung Ausgehend vom ermittelten Optimierungspotenzial wird 
ein Konzept für die Optimierung der Gebietsstrukturen 
erarbeitet. 

Erarbeitung von kantonalen Rahmenbe-
dingungen 

Auf kantonaler Ebene werden die für die effiziente 
Umsetzung der Strukturoptimierungskonzepte 
notwendigen rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen geschaffen (Reform der Gemeinde-
gesetzgebung, finanzielle Anreize, etc.). 

Umsetzung durch die betroffenen Ge-
meinden 

Die Gemeinden der Region setzen das 
Strukturoptimierungskonzept rechtlich und faktisch um 
z.B. Fusionsbeschlüsse, neue IKZ, etc.). 

 

Diese Elemente entsprechen – mit Ausnahme der Erarbeitung von günstigen kanto-
nalen Rahmenbedingungen – grundsätzlich auch den Phasen des Vorgehens pro 
Region. Die Abwicklung kann aber pro Region unabhängig erfolgen. Die Bereitstel-
lung von günstigen kantonalen Rahmenbedingungen muss parallel mit dem Konzept 
der Strukturoptimierung der ersten Region erfolgen. 
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5.2.3 Grobkonzept «Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden» 

Die Handlungsoption «Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden» kann grob 
in folgende Elemente gegliedert werden (vgl. Tabelle24): 

Tabelle 24: Grobkonzept «Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden». 

Bezeichnung Inhalt 

Erarbeitung von kantonalen begünstigen-
den Rahmenbedingungen 

Auf kantonaler Ebene werden die für die effiziente 
Umsetzung von interkommunalen oder regionalen  
Strukturoptimierungskonzepte notwendigen rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen 
(Reform der Gemeindegesetzgebung, finanzielle Anreize, 

Unterstützung von kommunalen und 
regionalen Strukturoptimierungen im 
Einzelfall 

Der Kanton unterstützt die Erarbeitung und Umsetzung 
von kommunalen und regionalen Strukturoptimierungen 
im Einzelfall in fachlicher und finanzieller Hinsicht. 

 

5.3 Grobe Zeitplanung 

5.3.1 Zeitplanung «Gesamtkantonales, strategisches Vorgehen» 

Das Projekt könnte mit den bezeichneten Phasen im folgenden Zeitrahmen abgewi-
ckelt werden (vgl. Tabelle 25): 

Tabelle 25: Zeitplanung «Gesamtkantonales, strategisches Vorgehen». 

Bezeichnung Inhalt 

Leitbild für den Kanton Uri und seine 
Gemeinden 

- Zeitbedarf zur konzeptionellen Erarbeitung: rund 12 
Monate. 

- Abschliessend Beschluss durch den Regierungsrat und 
Behandlung im Kantonsrat. 

- Abschluss der Phase: 0 + 12 Monate 
Ermitteln des Optimierungspotenzials - Zeitbedarf für die konzeptionellen Arbeiten: rund 6 Mo-

nate 
- Abschluss der Phase: 0 + 18 Monate. 

Konzept der Strukturoptimierung - Zeitbedarf für die konzeptionellen Arbeiten: rund 9 Mo-
nate 

- Abschliessend Beschluss durch den Regierungsrat und 
Behandlung im Kantonsrat. 

- Abschluss der Phase: 0 + 27 Monate. 
Gesetzgeberische Umsetzung - Gesetzgebungsvorbereitung und 

Gesetzgebungsverfahren (inkl. Verfassungsänderung, 
d.h. Volksabstimmung): rund 18 Monate 

- Abschluss der Phase: 0 +45 Monate 
Faktische Umsetzung - Rund 1 Jahr 

- Abschluss der Phase: 0 +57 Monate (gleichzeitig Ab-
schluss der Reform) 
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Ein solcher zielgerichteter Gesamtumbau der Kantons- und Gemeindestrukturen 
würde somit knapp 5 Jahre dauern. 

 

5.3.2 Zeitplanung «Regionales, strategisches Vorgehen» 

Bei der Handlungsoption «Regionales, strategisches Vorgehen» bewegt sich der 
Zeitrahmen für die einzelnen regionalen Projekte etwa wie folgt (vgl. Tabelle 26): 

Tabelle 26: Zeitplanung «Regionales, strategisches Vorgehen». 

Bezeichnung Inhalt 

Regionale Entwicklungskonzepte - Abschluss der Phase: 0 + 18 Monate 

Ermitteln des Optimierungspotenzials - Abschluss der Phase: 0 + 24 Monate 

Konzept der Strukturoptimierung - Abschluss der Phase: 0 + 30 Monate 

Umsetzung durch die betroffenen Ge-
meinden 

- Abschluss der Phase: 0 + 42 Monate 

 

Eine solche regionale Gemeinde- und Gebietsreform dauert somit (einschliesslich 
des Entwicklungskonzeptes) rund 4 Jahre. 

Die Bereitstellung von günstigen kantonalen Rahmenbedingungen dauert bis zum 
Volksbeschluss über die voraussichtlich notwendig werdende Verfassungsänderung 
rund 2 Jahre. 

 

5.3.3 Zeitliche Verhältnisse der Handlungsoption «Förderung der Selbstent-
wicklung der Gemeinden» 

Die Handlungsoption «Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden» kann - so-
weit den Kanton betreffend – grob in folgendem Zeitrahmen abgewickelt werden (vgl. 
Tabelle 27): 

Tabelle 27: Zeitplanung «Förderung der Selbstentwicklung der Gemeinden». 

Bezeichnung Inhalt 

Erarbeitung von kantonalen 
begünstigenden Rahmenbedingungen 

- Abschluss der Phase (einschliesslich der Volksabstim-
mung über eine Verfassungsänderung):  
0 + 24 Monate 

Unterstützung von kommunalen und 
regionalen Strukturoptimierungen im 
Einzelfall 

- Beginn: frühestens 0 + 24 Monate 
- Abschluss: unbestimmt (ausser Unterstützungsleistun-

gen werden zeitlich befristet)110 
 

                                            
110 Eine solche zeitliche Befristung kantonaler Unterstützungsleistungen sahen bzw. sehen zahlreiche 

andere Kantone im Bereich Gemeindezusammenschluss vor 
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5.4 Die Handlungsoptionen im Vergleich 

Tabelle 28: Die Handlungsoptionen im Vergleich. 

Aspekt  Gesamtkantonales, 
strategisches Vorge-
hen 

Regionales, strategisches 
Vorgehen 

 Förderung der 
Selbstentwicklung 
der Gemeinden 

Initialisierung  Kanton Kanton  Gemeinden 
Agenda-Setting/ 
Steuerung 

 Kanton Kanton und Projektträger-
schaft 

 Gemeinden 

Projektträgerschaft  Kanton Gemischte Trägerschaft 
Projektorganisation Kan-
ton/Gemeinden/Dritte) 

 Kanton für Rah-
menbedingungen. 
Gemischte 
Trägerschaft 
Gemeinden/Region
ale Organisationen 

Finanzierung  Kanton Kanton  Gemeinden; 
Unterstützungsbei-
träge Kanton 

Kosten für externe Un-
terstützung 

 ca. 0.5 Mio. CHF ca. 3 Mio. CHF (teilweise 
schon geleistet) 

 Falls Projektbera-
tung des Kantons 
extern, max. 0.2 
Mio. CHF 

Kosten für 
Förderungsbeiträge an 
die Gemeinden, etc. 

 keine  voraussichtlich keine  Je nach Intensität 
der Unterstützung 
bzw. der Anreize 3 
bis 10 Mio. CHF 

Zeit bis zur Umsetzung  5 bis 6 Jahre erste Regionen in 4 bis 5 
Jahren 

 Rahmenbedingun-
gen in 2 Jahren 
Rest unbestimmt 

Beeinträchtigung der 
Gemeindeautonomie 

 teilweise teilweise  keine 

politische Abstützung 
auf Kantonsebene 

 Gewährleistet durch 
Einbezug Kantonsrat 
in der Konzeptphase 
und durch Volksab-
stimmung (KV) 

Gewährleistet durch 
Volksabstimmung über 
Gemeinderechtsreform 
(KV) und zu den Finan-
zen. 

 Gewährleistet durch 
Volksabstimmung 
über 
Gemeinderechtsrefo
rm (KV) und zu den 
Finanzen. 

Politische Abstützung 
auf regionaler Ebene 

 keine Partizipativer Regional-
entwicklungsprozess 

 Hängt von den Ge-
meinden ab 

Politische Abstützung 
auf kommunaler Ebene 

 noch offen111 noch offen112  Ja 

Hauptfokus  kantonale Strategie Regionalentwicklung  kommunale Ent-
wicklung 

Abstimmungsmöglichkei
ten mit der 
Raumentwicklung 

 Durch den Gesamt-
planungsansatz sehr 
gut 

Geht vom Regionalent-
wicklungskonzept aus, 
somit sehr gut 

 Eher marginal bzw. 
nur auf kommunaler 
(im besten Fall regi-

                                            
111 Es muss nach Auffassung der Experten rechtlich noch abgeklärt werden, ob eine Gebietsreform 

(d.h. die Aufhebung bzw. Zusammenlegung von Gemeinden) einfach durch Änderung der Kantons-
verfassung erfolgen kann oder zusätzlich der Zustimmung der Gemeinden bedarf. Allenfalls muss 
die KV angepasst werden. 

112 Vgl. Fn. 23. 
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onaler) Ebene 
Erfahrungen in anderen 
Kantonen 

 Bisher keine; der 
Kanton Glarus hat mit 
dem 
Landsgemeindebeschl
uss diesen Ansatz 
radikal gewählt 

Bisher keine bzw. wenige, 
die Grossfusion von 
Lugano ging in diese 
Richtung, diese ging aber 
ursprünglich von der 
Stadt Lugano aus. 

 Unterschiedlich 
erfolgreiche 
Strategie: Im Kanton 
Bern hat das Modell 
nur mässigen Erfolg

 

In Anbetracht der relativ geringen Grösse des Kantons und der ausgeprägten Struk-
turprobleme in einzelnen Gebieten des Kantons wird ein gesamtkantonales, strategi-
sches Vorgehen empfohlen. 
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Anhang II: Abkürzungen 

BGE Bundesgerichtsentscheid 

Bspw. Beispielsweise 

ev. Eventuell 
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i.e.S. im engeren Sinn 

IKZ Interkommunale Zusammenarbeit 

inkl. inklusive 

KV Kantonsverfassung (Verfassung des Kantons Uri vom 28.10.1984) 

NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwi-
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